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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zu den og. Initiativanträgen betreffend die Einführung einer Gesetzesbeschwerde wird wie folgt Stellung 

genommen: 

 

Die Einführung einer Gesetzesbeschwerde (Art. 139 Abs. 1 Z. 4, Art. 140 Abs. 1 lit. d) erscheint nach ho. 

Ansicht deshalb als zweckmäßig, weil sie den Rechtsunterworfenen die Möglichkeit eröffnet, ausgehend 

von einem Gerichtsverfahren den Verfassungsgerichtshof mit dem Ziel der Behebung gesetz- bzw. 

verfassungswidriger Verordnungen oder Gesetze anzurufen. 

 

Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit eines Subsidiarantrages auf Normenkontrolle sind 

notwendigerweise eng gezogen, wenngleich das Kriterium, dass das Gericht der Anregung der Partei auf 

Normenkontrolle nicht nachgekommen ist, zur Folge haben wird, dass aus „anwaltlicher Vorsicht“ in jedem 

Gerichtsverfahren Normbedenken vorgetragen werden. Vorgesehen ist in diesem Zusammenhang eine 

Bindung des Verfassungsgerichtshofes „an die Rechtsanschauung des letztinstanzlichen Gerichts“. 

Abgesehen von den in der Begründung der Initiativanträge angeführten Verweisen zum Begriff 

„Rechtsanschauung“ sollte klarstellend ausgeführt werden, dass sie eine Bindung nur an die Auslegung des 

einfachen Gesetzes bedeuten kann. 
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Wie aus der Begründung der Initiativanträge hervorgeht, steht die Einführung der Gesetzesbeschwerde im 

Zusammenhang mit der Einführung der mehrstufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Die Möglichkeit eines 

Subsidiarantrages auf Normenkontrolle steht ua. einer Person zu, die Partei vor dem Verwaltungsgericht als 

letztinstanzlich entscheidendes Gericht war. Vor diesem Hintergrund sollte nach ho. Auffassung die 

Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit des VfGH nach Art. 144 B-VG entfallen, widrigenfalls in einer Sache 

zwei Rechtsschutzinstrumentarien zur Verfügung stünden. Im Ergebnis wird daher die 

Ausgestaltungsvariante des Initiativantrages 2032/A der Vorzug gegeben. 

 

Abschließend darf noch angemerkt werden, dass die Wortfolge in Art. 140 Abs. 1 Z. 3 „wenn dies 

landesverfassungsgesetzlich vorgesehen ist“ aus Gründen der Einheitlichkeit „wenn dies in der 

Landesverfassung vorgesehen ist“ lauten sollte. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Steiermärkische Landesregierung 

Der Fachabteilungsleiter 

 

Dr. Alfred Temmel 

(elektronisch gefertigt) 
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